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20. Gebiet Neurologie  
 
Definition: 
 

Das Gebiet Neurologie umfasst die Vorbeugung, 
Erkennung, konservative Behandlung und Rehabi-
litation der Erkrankungen des zentralen, peripheren 
und vegetativen Nervensystems einschließlich der 
Muskulatur. 
 
Facharzt/Fachärztin für Neurologie 
(Neurologe/Neurologin) 
 
Weiterbildungsziel: 
 
Ziel der Weiterbildung im Gebiet Neurologie ist die 
Erlangung der Facharztkompetenz nach Ableistung 
der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und 
Weiterbildungsinhalte. 
 
Weiterbildungszeit: 
 

60 Monate bei einem Weiterbildungsbefugten an 
einer Weiterbildungsstätte 
gemäß § 5 Absatz 1 Satz 1, davon 
• 24 Monate in der stationären neurologischen 

Patientenversorgung,  
• 12 Monate in Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und -psychotherapie, Psychiatrie und 
Psychotherapie und/oder Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie 

• 6 Monate in der intensivmedizinischen 
Versorgung neurologischer Patienten, 

• können bis zu 12 Monate im Gebiet Innere 
Medizin und/oder in Allgemeinmedizin, 
Anatomie, Neurochirurgie, Neuropathologie, 
Neuroradiologie und/oder Physiologie 
angerechnet werden, 

• können bis zu 24 Monate im ambulanten 
Bereich abgeleistet/angerechnet werden. 

 
Weiterbildungsinhalt: 
 

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in 
 
- der Vorbeugung, Erkennung, Behandlung, 

Nachsorge und Rehabilitation neurologischer 
Krankheitsbilder und Defektzustände 

- der neurologisch-psychiatrischen Anamnese-
erhebung einschließlich biographischer und 
psychosozialer Zusammenhänge, psychogener 
Symptome sowie somatopsychischer 
Reaktionen 

- der Indikationsstellung und Überwachung 
neurologischer, neurorehabilitativer und 
physikalischer Behandlungsverfahren 

- der Indikationsstellung und Auswertung 
neuroradiologischer Verfahren 

- der interdisziplinären diagnostischen und thera-
peutischen Zusammenarbeit auch mit anderen 
Berufsgruppen der Gesundheitsversorgung wie 
der Krankengymnastik, Logopädie, Neuro-
psychologie und Ergotherapie einschließlich 
ihrer Indikationsstellung und Überwachung 
entsprechender Maßnahmen 

- der Indikationsstellung soziotherapeutischer 
Maßnahmen 

- der gebietsbezogenen Arzneimitteltherapie 
- den Grundlagen der gebietsbezogenen 

Tumortherapie 
- der Betreuung palliativmedizinisch zu versor-

gender Patienten 
- neurologisch-geriatrischen Syndromen und 

Krankheitsfolgen einschließlich der 
Pharmakotherapie im Alter 

- den Grundlagen neurologisch relevanter 
Schlaf- und Vigilanzstörungen 

- den Grundlagen der Verhaltensneurologie und 
der Neuropsychologie 

- den Grundlagen hereditärer Krankheitsbilder 
einschließlich der Indikationsstellung für eine 
humangenetische Beratung 

- der Hirntoddiagnostik 
- der Indikationsstellung, sachgerechten Proben-

gewinnung und -behandlung für Laborunter-
suchungen und Einordnung der Ergebnisse in 
das jeweilige Krankheitsbild 

- der intensivmedizinischen Basisversorgung 
- der Akutbehandlung von Suchterkrankungen 
 
Definierte Untersuchungs- und 
Behandlungsverfahren: 
 

- Elektroenzephalographie 
- Elektromyographie 
- Elektroneurographie einschließlich der 

kortikalen Magnetstimulation 
- visuelle, somatosensible, akustisch und 

motorisch evozierte Potentiale 
- Funktionsdiagnostik des autonomen 

Nervensystems 
- Funktionsanalysen bei peripheren und zen-

tralen Bewegungsstörungen sowie Gleich-
gewichtsstörungen 

- Funktionsanalysen bei Sprach-, Sprech- und 
Schluckstörungen 

- neuro-otologische Untersuchungen,  
z. B. experimentelle Nystagmusprovokation, 
spinovestibuläre, vestibulospinale und zentrale 
Tests 

- verhaltensneurologische und neuropsycho-
logische Testverfahren 

- sonographische Untersuchungen von Nerven-
system und Muskeln sowie Doppler-/ Duplex-
Untersuchungen extra- und intrakranieller 
hirnversorgender Gefäße  

- neurologische Befunderhebung bei Störungen 
der höheren Hirnleistungen, z. B. der Selbst- 
und Defizitwahrnehmungen, der Motivation, des 
Antriebs, der Kommunikation, der 
Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses, der räum-
lichen Fähigkeiten, des Denkens, des Han-
delns, der Kreativität 

- Erstellung von Rehabilitationsplänen, 
Überwachung und epikritische Bewertung der 
Anwendung von Rehabilitationsverfahren 

- Punktions- und Katheterisierungstechniken 
einschließlich der Gewinnung von 
Untersuchungsmaterial aus dem Liquorsystem 

- Infusions-, Transfusions- und 
Blutersatztherapie, enterale und parenterale 
Ernährung 
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Richtlinien über den Inhalt der Weiterbildung 
 
 

Weiterbildungsinhalte 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in 
• den allgemeinen Inhalten der Weiterbildung für 

die Abschnitte B und C  
• der Vorbeugung, Erkennung, Behandlung, 

Nachsorge und Rehabilitation neurologischer 
Krankheitsbilder und Defektzustände 

• der neurologisch-psychiatrischen Anamnese-
erhebung einschließlich biographischer und 
psychosozialer Zusammenhänge, psychogener 
Symptome sowie somatopsychischer 
Reaktionen 

• der Indikationsstellung und Überwachung 
neurologischer, neurorehabilitativer und 
physikalischer Behandlungsverfahren 

• der Indikationsstellung und Auswertung 
neuroradiologischer Verfahren 

• der interdisziplinären diagnostischen und thera-
peutischen Zusammenarbeit auch mit anderen 
Berufsgruppen der Gesundheitsversorgung wie 
der Krankengymnastik, Logopädie, Neuro-
psychologie und Ergotherapie einschließlich 
ihrer Indikationsstellung und Überwachung 
entsprechender Maßnahmen 

• der Indikationsstellung soziotherapeutischer 
Maßnahmen 

• der gebietsbezogenen Arzneimitteltherapie 
• den Grundlagen der gebietsbezogenen 

Tumortherapie 
• der Betreuung palliativmedizinisch zu versor-

gender Patienten 
• neurologisch-geriatrischen Syndromen und 

Krankheitsfolgen einschließlich der Pharmako-
therapie im Alter 

• den Grundlagen neurologisch relevanter Schlaf- 
und Vigilanzstörungen 

• den Grundlagen der Verhaltensneurologie und 
der Neuropsychologie 

• den Grundlagen hereditärer Krankheitsbilder 
einschließlich der Indikationsstellung für eine 
humangenetische Beratung 

• der Hirntoddiagnostik 
• der Indikationsstellung, sachgerechten Proben-

gewinnung und -behandlung für Laborunter-
suchungen und Einordnung der Ergebnisse in 
das jeweilige Krankheitsbild 

• der intensivmedizinischen Basisversorgung 
• der Akutbehandlung von Suchterkrankungen 
 

 
Untersuchungs- und 
Behandlungsverfahren  

Richt-
zahl 

• Elektroenzephalographie 500 
• Elektromyographie 100 
• Elektroneurographie einschließlich der 

kortikalen Magnetstimulation 
100 

• visuelle, somatosensible, akustisch 
und motorisch evozierte Potentiale 

200 

• Funktionsdiagnostik des autonomen 
Nervensystems 

25 

• Funktionsanalysen bei peripheren und 
zentralen Bewegungsstörungen sowie 
Gleichgewichtsstörungen 

50 

• Funktionsanalysen bei Sprach-, 
Sprech- und Schluckstörungen 

50 

• neuro-otologische Untersuchungen,  
z. B. experimentelle Nystagmus-
provokation, spinovestibuläre, 
vestibulospinale und zentrale Tests 

BK 

• verhaltensneurologische und neuro-
psychologische Testverfahren 

25 

• sonographische Untersuchungen von 
Nervensystem und Muskeln sowie 
Doppler-/ Duplex-Untersuchungen 
extra- und intrakranieller 
hirnversorgender Gefäße  

200 

• neurologische Befunderhebung bei 
Störungen der höheren 
Hirnleistungen,  
z. B. der Selbst- und Defizitwahrneh-
mungen, der Motivation, des Antriebs, 
der Kommunikation, der 
Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses, 
der räumlichen Fähigkeiten, des 
Denkens, des Handelns, der 
Kreativität 

50 

• Erstellung von Rehabilitationsplänen, 
Überwachung und epikritische 
Bewertung der Anwendung von 
Rehabilitationsverfahren 

50 

• Punktions- und Katheterisierungs-
techniken einschließlich der 
Gewinnung von 
Untersuchungsmaterial aus dem 
Liquorsystem 

100 

• Infusions-, Transfusions- und 
Blutersatztherapie, enterale und 
parenterale Ernährung 

50 
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Allgemeine Inhalte für die 
Abschnitte B und C : 
 
Die Weiterbildung beinhaltet unter Berücksichti-
gung gebietsspezifischer Ausprägungen auch 
den Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in 
 
- ethischen, wissenschaftlichen und rechtlichen 

Grundlagen ärztlichen Handelns 
- der ärztlichen Begutachtung 
- den Maßnahmen der Qualitätssicherung und 

des Qualitätsmanagements einschließlich des 
Fehler- und Risikomanagements 

- der ärztlichen Gesprächsführung einschließ-
lich der Beratung von Angehörigen 

- psychosomatischen Grundlagen 
- der interdisziplinären Zusammenarbeit 
- der Ätiologie, Pathophysiologie und 

Pathogenese von Krankheiten 
- der Aufklärung und der Befunddokumentation 
- labortechnisch gestützten Nachweisverfahren 

mit visueller oder apparativer Auswertung  
- medizinischen Notfallsituationen 
- den Grundlagen der Pharmakotherapie 

einschließlich der Wechselwirkungen der 
Arzneimittel und des Arzneimittelmissbrauchs 

- der Durchführung von Impfungen 
- der allgemeinen Schmerztherapie 
- der interdisziplinären Indikationsstellung zur 

weiterführenden Diagnostik einschließlich der 
Differentialindikation und Interpretation 
radiologischer Befunde im Zusammenhang 
mit gebietsbezogenen Fragestellungen 

- der Betreuung von Schwerstkranken und 
Sterbenden 

- den psychosozialen, umweltbedingten und 
interkulturellen Einflüssen auf die Gesundheit 

- gesundheitsökonomischen Auswirkungen 
ärztlichen Handelns 

- den Strukturen des Gesundheitswesens 
 

 
 
 
 
 
 
 

Begriffsbestimmungen 
 
Kompetenz  stellt die Teilmenge der Inhalte eines 
Gebietes dar, die Gegenstand der Weiterbildung 
zum Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in einer Facharzt-, Schwerpunkt- oder 
Zusatz-Weiterbildung sind und durch Prüfung 
nachgewiesen werden. 
 
Die Basisweiterbildung  umfasst definierte 
gemeinsame Inhalte von verschiedenen 
Facharztweiterbildungen innerhalb eines Gebietes, 
welche zu Beginn einer Facharztweiterbildung 
vermittelt werden sollen.  
 
Fallseminar  ist eine Weiterbildungsmaßnahme mit 
konzeptionell vorgesehener Beteiligung jedes 
einzelnen Teilnehmers, wobei unter Anleitung eines 
Weiterbildungsbefugten anhand von vorgestellten 
Fallbeispielen und deren Erörterung Kenntnisse und 
Fähigkeiten sowie das dazugehörige 
Grundlagenwissen erweitert und gefestigt werden. 
 
 
Der stationäre Bereich  umfasst Einrichtungen, in 
denen Patienten aufgenommen und/oder Tag und 
Nacht durchgängig ärztlich betreut werden; hierzu 
gehören insbesondere Krankenhausabteilungen, 
Rehabilitationskliniken und Belegabteilungen.  
 
Zum ambulanten Bereich  gehören insbesondere 
ärztliche Praxen, Institutsambulanzen, 
Tageskliniken, poliklinische Ambulanzen und 
Medizinische Versorgungszentren.  
 
Unter Notfallaufnahme  wird die Funktionseinheit 
eines Akutkrankenhauses verstanden, in welcher 
Patienten zur Erkennung bedrohlicher 
Krankheitszustände einer Erstuntersuchung bzw. 
Erstbehandlung unterzogen werden, um 
Notwendigkeit und Art der weiteren medizinischen 
Versorgung festzustellen. 
 
Als Gebiete der unmittelbaren 
Patientenversorgung  gelten Allgemeinmedizin, 
Anästhesiologie, Augenheilkunde, Chirurgie, 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde, Haut- und 
Geschlechtskrankheiten, Humangenetik, Innere 
Medizin, Kinder- und Jugendmedizin, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Mund-
Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie, 
Neurologie, Physikalische und Rehabilitative 
Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie, 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
Strahlentherapie, Urologie. 
 
Abzuleistende Weiterbildungszeiten  sind 
Weiterbildungszeiten, die unter Anleitung eines 
Arztes zu absolvieren sind, der in der angestrebten 
Facharzt-, Schwerpunkt- oder Zusatz-Weiterbildung 
zur Weiterbildung befugt ist.  
 
Anrechnungsfähige Weiterbildungszeiten  sind 
Weiterbildungszeiten, die unter Anleitung eines zur 
Weiterbildung befugten Arztes absolviert werden. 
 


